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Anlage I 
zum Antrag auf Begleitetes Fahren mit 17 Jahren 
 

 

zur Personen-Nummer     (von Behörde auszufüllen) 
 
 

Herr / Frau    geb. am  
 
Erklärung d. Antragstellers / Antragstellerin 
 

Ich beantrage die Erteilung einer Fahrerlaubnis gemäß § 48 a FeV („Begleitetes Fahren mit 17 Jahren“). 
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die begleitende Person weder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss (§ 48 a 
Abs. 6 FeV) stehen darf. 
 

Ein Verstoß kann zu Konsequenzen, insbesondere zum Entzug der Fahrerlaubnis führen. 
 

Ich bin darüber informiert worden, dass ich als Führer eines Kraftfahrzeuges nur in Begleitung einer der 
in Anlage II genannten Personen am Straßenverkehr teilnehmen darf. 
 

Weiter wurde ich darüber informiert, dass meine Fahrerlaubnis widerrufen werden muss, sofern ich ohne 
die Begleitung einer der in Anlage II genannten Personen am Straßenverkehr teilnehme. 
 

Direktversand 
 

 

 Ja, ich möchte den Direktversand meines Kartenführerscheins nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
und bin mit der Übermittlung meiner Adressdaten an die Bundesdruckerei einverstanden (meine  
BF17-Prüfbescheinigung brauche ich in diesem Falle nicht zurückgeben).  
 
Nicht möglich ist dies bei Doppelklassen (z.B. BE) oder wenn bereits ein Führerschein (z.B. A1) vor-
handen ist. 
 
Eine weitere Vorsprache bei der Führerscheinstelle zur Aushändigung entfällt damit. Mir ist bekannt, 
dass die durch den Direktversand zusätzlich entstehenden Kosten in Höhe von 6,30 EUR von mir zu 
tragen sind.
 
Der Führerschein wird von der Bundesdruckerei in Berlin per Einwurf-Einschreiben an meine Meldean-
schrift gesandt. Ich stelle daher sicher, dass die Zustellung auch erfolgen kann (Namensschild am 
Briefkasten). Spätere melderechtliche Änderungen teile ich der Führerscheinstelle umgehend schriftlich 
mit. Entstehende Mehrkosten (z.B. durch erneute Versendung) werden von mir getragen. 
 
Falls der Führerschein nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen (nach Erreichen des 18. Lebensjah-
res) bei mir eintreffen sollte oder Eintragungen nicht richtig vorgenommen worden sind, wende ich mich 
umgehend an die Führerscheinstelle des Landratsamtes. 

 

 
 

Nein, ich möchte meinen Kartenführerschein selbst bei der Führerscheinstelle abholen. Meine BF17-
Prüfbescheinigung gebe ich hierbei zurück. 

 
 

Hinweis: 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass alle von mir gemachten Angaben wahrheitsgemäß und voll-
ständig sind. Mit der Verarbeitung meiner Daten zur Prüfung meines Antrages bin ich einverstanden. 
Von den Datenschutzhinweisen habe ich Kenntnis genommen. 
 

Datenschutzhinweis: 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link: https://www.landkreis-bamberg.de/Datenschutz. Alternativ 
erhalten Sie die Informationen auch ausgedruckt in der Infothek des Landratsames Bamberg oder im jeweils zuständigen 
Fachbereich. 

 
 
Ort, Datum  Unterschrift d. Antragstellers/in 
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